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Gericht 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

Entscheidungsdatum 

21.02.2024 

Geschäftszahl 

LVwG-S-238/001-2023 

Rechtssatz 

Beim Inverkehrbringen eines „nicht sicheren“ Lebensmittels gemäß § 5 Abs 1 Z 1, § 90 Abs 1 Z 1 
LMSVG handelt es sich nach stRsp um ein Begehungsdelikt. Tatort im Sinne des § 27 VStG ist der Ort, 
wo das Lebensmittel in Verkehr gebracht wurde. Im Fall der Lieferung eines „nicht sicheren“ 
Lebensmittels durch einen Erzeugungsbetrieb wird die Verwaltungsübertretung am Sitz dieses 
Erzeugungsbetriebes in dem Augenblick begangen, in dem die Ware expediert wird, und 
korrespondierend zum Tatzeitpunkt ist Tatort jener Ort, von dem aus das Lebensmittel ausgeliefert wird 
(vgl VwGH Ra 2017/10/0147). 
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